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Departement 
Inneres und Sicher-
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Tel. +41 71 343 63 63 
Fax + 41 71 353 64 20 
lnneres.sicherheit@ar.ch  
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Paul Signer  
Regierungsrat 

Herisau, 26. Mai 2017  

Ergänzung zum Beschluss über den Beitritt des Kantons Appenzell Ausserrhoden zur  Inter-
kantonalen Vereinbarung vom 26. September 2005 über die Ostschweizer BVG- und Stif-
tungsaufsicht vom 26. Juni 2006 (Aufsicht über die klassischen Stiftungen); 
Einladung zur Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Regierungsrat hat das Departement Inneres und Sicherheit ermächtigt, zur Vorlage für eine Übertragung 

der Aufsicht über die klassischen Stiftungen auf die Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht bei den Gemein-

den und den unter der Aufsicht des Kantons stehenden klassischen Stiftungen ein Vernehmlassungsverfahren 

durchzuführen. 

Sie erhalten als Beilagen den Entwurf für einen entsprechenden Kantonsratsbeschluss sowie den zugehörigen 
erläuternden Bericht. Diese Unterlagen sind auch im Internet abrufbar (www.ar.ch/vernehmlassungen).  

Wir laden Sie ein, zur Vorlage Stellung zu nehmen. Wir ersuchen Sie, Ihre Stellungnahme bis spätestens 
Freitag, 7. Juli 2017 dem Departement Inneres und Sicherheit, Schützenstrasse 1, 9102 Herisau, einzu-

reichen. Für die fristgerechte Zustellung per Post und als Word-Datei (E-Mail: inneres.sicherheit@ar.ch)  dan-

ken wir Ihnen zum Voraus. 

Für Auskünfte steht Ihnen Thomas Wüst,  sty.  Departementssekretär, gerne zur Verfügung  (Tel:  071 353 64 51, 
E-Mail: thomas.wuest(ar,ch). 

Freundliche Grusse 

Paul Signer,  Regierungsrat 

Beilagen erwähnt 
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Appenzell Ausserrhoden 

Übertragung der Aufsicht über die klassischen Stiftungen; Vernehmlassungsadressaten 

- 	 Gemeinden 

- 	 Gemeindepräsidienkonferenz 

- 	 Gemeindeschreiberkonferenz 

- 	 Politische Parteien 

- 	 Klassische Stiftungen, die unter der Aufsicht des Kantons stehen 
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